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Beschlussvorlage  
- öffentlich - Datum: 20.04.2026 

 
Fachbereich/Eigenbetrieb Fachbereich I 
Fachdienst FD I.1 

 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtverordnetenversammlung 23.04.2026 beschließend 
 
Übergeordnete Themen  Themenziele 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Betreff: 

Feststellung des am längsten ununterbrochen der Stadtverordnetenversammlung angehö-
renden Mitglieds der Stadtverordnetenversammlung 
 
 

 
Beschlussvorschlag: 

Es wird festgestellt, dass Herr Hans-Joachim Hartmann das am längsten ununterbrochen der 
Stadtverordnetenversammlung angehörenden Mitglied der Stadtverordnetenversammlung ist.  
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Sachdarstellung: 
 
Nachdem der Bürgermeister die konstituierende Sitzung eröffnet hat, ist gemäß § 57 Abs.1 Satz 
3 HGO das am längsten ununterbrochen der Stadtverordnetenversammlung angehörende Mit-
glied der Stadtverordnetenversammlung zu bestimmen, dass die Sitzung leitet, bis die Stadtver-
ordnetenversammlung eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden gewählt hat.  
 
Soweit bei mehreren Mandatsträgern eine gleiche Dauer der Zugehörigkeit zur Stadtverordne-
tenversammlung bestehen sollte, führt das unter ihnen älteste Mitglied den Vorsitz.  
 
Sofern das am längsten ununterbrochen der Stadtverordnetenversammlung angehörende Mit-
glied die Leitung nicht übernehmen möchte, wird die Sitzungsleitung dem nächstfolgenden Mit-
glied übertragen.  
 
Die Altersvorsitzende oder der Altersvorsitzende hat auch sonst alle Rechte und Pflichten, wel-
che die Hessische Gemeindeordnung und die Geschäftsordnung der Stadtverordnetenver-
sammlung dem vorsitzenden Mitglied der Stadtverordnetenversammlung zur Wahrung der Sit-
zungsordnung einräumen. Dazu gehört auch die Befugnis, die Sitzung zum Beispiel wegen 
dauernder Unruhe zu schließen.  
 
Nach den Unterlagen des Sitzungsdienstes ist das am längsten ununterbrochen der Stadtver-
ordnetenversammlung angehörende Mitglied:  
 
Herr Hans-Joachim Hartmann (Mitglied seit 27.04.1993) 
 
 
 
Bisherige Vorgänge:  
 

 
   
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Finanzielle Auswirkungen  

Haushaltsjahr  

Kostenstelle  

Sachkonto  

Investitionsnummer  

Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben ___________ Euro 

 
Kosteneinsparung ___________ Euro 

 

 
Deckungsvorschlag 

Ertragserhöhung ___________ Euro 
 

Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung: Ja / Nein 

Sonstige Hinweise:  
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Rendel Schell  
Bürgermeister Fachbereichsleitung I  

 

 




